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28 ff. Bde., Paderborn u. a. 2003 ff.

KStT	 Kanonistische Studien und Texte, begr. v. A. M.  Koeniger, fortgef. v. 
H. Flatten / G. May / A. Egler, hrsg. v. W. Rees / C. Ohly, 73 ff. Bde., Bonn 
(Amsterdam, Berlin) 1928 ff.

KuR	 Kirche und Recht. Beihefte zum Österreichischen Archiv für Kirchen­
recht, Wien 1962 ff.

lat.	 lateinisch / in lateinischer Sprache
LG	 Lumen Gentium. Dogmatische Konstitution über die Kirche vom 21. No­

vember 1964
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LKR	 Lexikon des Kirchenrechts, hrsg. v. S. Haering / H. Schmitz, Freiburg i. Br. 
u. a. 2004

LThK	 Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Auflage: hrsg. v. J. Höfer / K. Rahner 
u. a., 10 Bde. u. Registerband, Freiburg i. Br. 1957–1967; 3. Auflage hrsg. 
v. W. Kasper u. a., 10 Bde. u. Registerband, Freiburg i. Br. 1993–2001

LThK2-K	 Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Auflage. Das Zweite Vatikanische 
Konzil. Dokumente und Kommentare, hrsg. v. J. Höfer / K. Rahner u. a., 
3 Bde., Freiburg i. Br. u. a. 1966–1968
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LMA	 Lexikon des Mittelalters, hrsg. v. R.-H. Bautier / G. Avella-Widhalm u. a., 
10 Bde., München / Zürich 1980 ff.
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Loseblattwerk, Essen 1985 ff.
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hoff / M. Heim / B. Stubenrauch, 82 ff. Bde., St. Ottilien 1951 ff.
MThZ	 Münchener Theologische Zeitschrift, München 1950 ff.
n. / nn.	 Nummer / Nummern (in Rechtsquellen)
NEB	 Neue Echter-Bibel, hrsg. v. J. Gnilka, 21 Bde., Würzburg 1980–1988
NKD	 Nachkonziliare Dokumentation, hrsg. i. A. der Deutschen Bischofskonfe­

renz, Bde. 1–58, Trier 1967–1977
Nr. / Nrn.	 Nummer / Nummern
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PCR	 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo 
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ter vom 7. Dezember 1965
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S. R. E.	 Sanctae Romanae Ecclesiae 
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SchCIC	 Schema Codicis Iuris Canonici (mit jeweiliger Jahresangabe versehen)
SchLEF	 Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis (mit jeweiliger Jahresangabe ver­

sehen)
Sess.	 Sessio (= Sitzung)
SKAB	 Schriften der Katholischen Akademie in Bayern, hrsg. v. der Katholischen 

Akademie in Bayern, 153 Bde., Düsseldorf 1971–1995
SKZ	 Schweizerische Kirchenzeitung, Luzern 1832 ff.
SM	 Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, hrsg. v. 

K. Rahner / A. Darlap, 4 Bde., Freiburg i. Br. 1967–1969
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StdZ	 Stimmen der Zeit, Freiburg i. Br. 1871 ff. (bis 1914 Maria Laach)
STh	 Thomas v. Aquin, Summa Theologiae
ThHK	 Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, hrsg. v. E.  Fa­
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ThKNT	 Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, hrsg. v. E. W. Stege­
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81 ff. Bde., Trier 1941 ff.
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u.	 und
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Univ. Diss.	 Universitäts-Dissertation
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v.	 von / vom
VApSt	 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, hrsg. v. Sekretariat der Deut­
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Verf.	 Verfasser / Verfasserin
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ZRG. K	 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Ab­

teilung, Weimar 1911 ff.
zugl.	 zugleich





Einleitung

§ 1 Hinführung zum Thema

Am 11. Februar 2013 erklärte Papst Benedikt XVI., mit Wirkung vom 28. Feb­
ruar desselben Jahres auf sein Amt als Bischof von Rom und den damit verbunde­
nen Petrusdienst zu verzichten. Dieser für die Neuzeit einzigartige Vorgang eines 
päpstlichen Amtsverzichts hat nicht nur eine gewisse Verwunderung hervorgeru­
fen. Vielmehr führte er zu einer für die Kirche in unserer Zeit völlig unbekannten 
Situation, in der neben dem im Amt befindlichen Papst der ehemalige Amtsinhaber 
des römischen Bischofsstuhls bleibender Teil von Kirche und Welt bleibt. 

Die päpstliche Amtsverzichtsleistung ist formal gesehen eine auf der Grundlage 
des geltenden c. 332 § 2 zulässige Rechtshandlung, die, sobald sie von der dazu be­
fähigten Person unter Beachtung ihrer Gültigkeitsvoraussetzungen vollzogen wird, 
von dieser rechtsförmlichen Seite aus betrachtet keine Herausforderung darstellt. 
Dennoch konstatierte Markus Graulich bereits einige Jahre vor der Verzichtsleis­
tung Benedikts XVI., dass der päpstliche Amtsverzicht „mehr Fragen offen (lässt), 
als Lösungen bereithält“.1 Diese Feststellung lässt sich mehrdimensional mit der 
päpstlichen Amtsverzichtsleistung verknüpfen. 

Einerseits steht mit c. 332 § 2 die einzige Weisung des geltenden Rechts der Kir­
che vor Augen, die sich explizit mit dieser Rechtshandlung befasst. Der nur geringe 
Umfang und die interpretatorische Offenheit der Norm im Sinne der Rechtsaus­
legung bedingen aus sich heraus die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit 
ihr im Angesicht der konkreten Rechtsanwendung. Andererseits gibt das Amt des 
Papstes, auf das der Verzicht geleistet wird, Anlass zur Beschäftigung mit einem 
päpstlichen Amtsverzicht. Mit dem Papstamt steht dasjenige officium ecclesiasti-
cum vor Augen, das ex missione divina den Amtsträger zum „immerwährenden, 
sichtbaren Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit“2 schafft und ihn 
zum „Nachfolger Petri, dem Stellvertreter Christi und sichtbaren Haupt der ganzen 
Kirche“3 werden lässt. Als derart charakterisiertes Amt besteht es in der Kirche 
einzig und einzigartig. 

Die damit verbundene kirchliche Lehre vom päpstlichen Primat, den Joseph 
Ratzinger als „ein auf den Herrn selbst zurückreichendes und in der werdenden 
Kirche getreulich entfaltetes Wesenselement der kirchlichen Einheit“4 definiert, 

	 1	Graulich, Vakanz, S. 78.
	 2	LG 23.
	 3	LG 18.
	 4	Ratzinger, Primat Petri und Einheit der Kirche, JRGS 8/1, S. 626.
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lässt die Frage laut werden, weshalb die kodikarisch verbürgte Option des Papstes, 
auf sein Amt zu verzichten, überhaupt legitim bestehen kann. Diese Anfrage gilt 
insbesondere darum, weil der Amtsinhaber im Wahlhandeln der Kardinäle letzt­
lich durch Gott selbst zum Nachfolger Petri bestimmt wird5 und sein Amt für die 
Kirche derart konstitutiv ist, dass es im Lehrbuch für Kanonisches Recht heißt, 
dass „die Kirche ohne den Papst ihre Vollgestalt nicht hat“.6 Dennoch vermochte 
Papst Benedikt XVI. festzustellen, dass es durchaus zu einer Situation kommen 
kann, in der der Papst ein Recht „und unter Umständen auch eine Pflicht“7 hat, 
auf sein Amt zu verzichten. 

Wenngleich feststeht, dass jedes kirchliche Gesetz unabhängig von einem kon­
kreten Einzelfall Geltung besitzen muss8, lässt sich dennoch eine innere Verbin­
dung der in der vorliegenden Dissertationsschrift vorgestellten kanonistischen 
Untersuchung mit dem Amtsverzicht Benedikts XVI. als konkretem geschicht­
lichem Beispiel der jüngsten Zeit aufzeigen. Dies gilt zunächst aufgrund der Un­
trennbarkeit einer Rechtsnorm von ihrer praktischen Anwendung, denn nur auf­
grund dieser Verbindung erfüllt ein kirchliches Gesetz sein ureigenes Ziel, das 
Leben der Communio bestmöglich zu fördern.9 So verstanden, kann das Kirchen­
recht in seiner Gesamtheit, aber auch eine konkrete kirchenrechtliche Weisung mit 
Ludger Müller als „kommunikative Ordnung“10 bezeichnet werden, die einerseits 
den Wesensvollzügen der Kirche entspringt, diese aber andererseits selbst er­
möglicht. Wurde im Jahr 2013 die rechtlich ermöglichte Option eines päpstlichen 
Amtsverzichts praktisch umgesetzt, so stellte dies zwar ein nahezu ungekann­
tes Ereignis im Leben der Kirche dar, das jedoch aufgrund seiner Definition als 
Rechtshandlung ihrem eigentlichen Wesen entspricht, „denn ein Gesetz hat zum 
Zweck, in Wirklichkeit überzugehen“.11

In einem weiteren Schritt kann die Verknüpfung des Amtsverzichts als Rechts­
handlung mit der dazu befähigten Person aufgezeigt werden, die einzig der zu 
dieser Zeit amtierende Papst Benedikt XVI. war. Aufgrund dessen gilt es, die Ko­
härenz von eigenem Pontifikat und päpstlichem Amtsverzicht aufzuzeigen, insbe­
sondere vor dem Hintergrund, in Benedikt XVI. mit einem Theologen konfrontiert 
zu sein, „der sich über Jahre hinweg intensiv mit der Theologie und der geschicht­
lichen Realität des Petrusamtes befasst hatte“.12 Seine Existenz als „Papa emeritus“  

	 5	Vgl. hierzu die vorgeschriebene Eidesformel bei der Stimmabgabe im Konklave: „Ich 
rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von 
dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte“ (Johannes Paul II., CA  
UnivDomGreg, 66).
	 6	Aymans-Mörsdorf, KanR II, S. 205.
	 7	Benedikt XVI., Licht der Welt, JRGS 13/2, S. 868.
	 8	Vgl. Rees, Rechtsnormen, S. 138.
	 9	Vgl. Aymans-Mörsdorf, KanR I, S. 159.
	 10	Vgl. Müller, Kommunikative Ordnung, hier bes. S. 370 f.
	 11	Ebd., S. 371 f.
	 12	Zöhrer, Martyria als Grundkategorie, S. 65.
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nach seinem Verzicht auf das Papstamt brachte ihrerseits nicht wenige Unsicher­
heiten und Fragestellungen mit sich, die ebenfalls für die vorliegende Untersuchung 
anlassgebend sind. Hierbei können gerade die äußeren Zeichen – von der Anrede 
bis zur Weißgewandung – über sich hinausweisen und die eigentliche Fragestellung 
aufzeigen: Wie lässt sich die bleibende Existenz eines Papstes, der auf sein Amt 
verzichtet hat, im Gefüge der kirchlichen Communio definieren? Welche Auswir­
kungen bringt der päpstliche Amtsverzicht mit Blick auf seine Stellung innerhalb 
der hierarchischen Verfasstheit der Kirche mit sich? Wie stellt sich sein Verhältnis 
zum amtierenden Bischof von Rom dar, der als einziger der Papst der Kirche ist? 
Auf welche Weise kann er seiner über den Amtsverzicht fortdauernden bischöf­
lichen Sendung gerecht werden und dabei der Maxime dienen, bei allem Tun stets 
das Wohl und das Leben der Communio zu fördern? 

All diese Fragenkomplexe ergeben sodann den Interessensraum der vorliegen­
den Untersuchung, die ausgehend vom kanonistischen Befund insbesondere die 
theologische Grundlegung des Papstamtes aufzeigt, um sodann die Konkretion 
der Verzichtsleistung Benedikts XVI. mit seiner Theologie über das Papstamt zu­
sammenzuführen und sich letztlich lösungsorientiert den Fragen rund um einen 
Papst, der auf sein Amt verzichtet hat, von explizit kanonistischer Seite zu nähern.

§ 2 Aufbau und Ziel der Untersuchung

Teil I der vorliegenden Untersuchung ist daher darum bemüht, das lehramtliche 
Fundament des Papstamtes als dem Amt, auf das Benedikt XVI. den Verzicht ge­
leistet hat, darzustellen. Hierbei soll der Fokus insbesondere auf die Dokumente 
des II. Vatikanischen Konzils und des ihm nachfolgenden Lehramts gerichtet sein. 
Da allerdings explizit das Papstamt mit all seinen Vollmachten analysiert wird, 
müssen in einem vorgelagerten Schritt auch die Definitionen des I. Vatikanischen 
Konzils untersucht werden. Wenngleich diese Versammlung aufgrund geschicht­
licher Umstände hinsichtlich ihrer Ekklesiologie „ein Fragment geblieben ist“13, 
ist sie für den vorliegenden Interessensraum relevant, denn das Konzil „definierte 
den Gegenstand und die Vollmachten des Obersten Pontifikats“.14 In ihrer bleiben­
den Gültigkeit15 wird die ekklesiologische Lehre in Verbindung mit ihrer Vervoll­
ständigung im Zuge des II. Vatikanischen Konzils16 im Hinblick auf das prima­
tiale Papstamt der Kirche untersucht werden. Daneben gilt es, das sakramentale 
Bischofsamt gemäß der konziliaren Lehre darzustellen, um auf diese Weise zur 
Feststellung gelangen zu können, nach welcher der Papst im vollen Sinne Bischof 
von Rom ist und als solcher den apostolischen Petrusdienst vollzieht. Hierbei sol­
len auch die Wirkweisen des obersten Hirtenamtes der Kirche – sowohl das per­

	 13	Benedikt XVI., Ansprache Begegnung mit dem Klerus/2013, S. 7. 
	 14	Dejaifve, Primat und Kollegialität, S. 666.
	 15	LG 18.
	 16	Vgl. Klausnitzer, Primat im Denken Joseph Ratzingers, S. 165.


